
6 Checkliste

1 Zugang zu Maschinen
Prüfen Sie bitte, ob tatsächlich Ganzkörperzugänge an den Maschinenarbeits plätzen vorhanden sind. Falls 
keine Ganzkörperzugänge vorhanden sind, kreuzen Sie „Entfällt“ an und fahren mit Abschnitt 1.2 fort.

entfällt

1.1 Mindestgröße von Ganzkörperzugängen an Maschinenarbeitsplätzen
Erlauben die Durchgänge innerhalb der Maschine einen ungehinderten und  sicheren Zugang zu den Arbeits-
plätzen, um Maßnahmen, wie die Betätigung von Stellteilen, das Überwachen von Arbeitsabläufen und das 
Prüfen von Arbeits ergebnissen, ausführen zu können?

Die Notwendigkeit von Ganzkörperzugängen innerhalb der Maschine ist meistens nur bei sehr großen 
 Maschinen gegeben! 

Zur Begriffsbestimmung nehmen Sie bitte die zugehörige DGUV Information 209-069 zur Hilfe. Jeder Frage ist 
dort eine Skizze zugeordnet, die das zu kontrollierende Maß darstellt.

entfällt

a) 
200

Beträgt die Höhe von Ganzkörperzugängen mindestens 197 cm? entfällt 

Messung mit Maßband siehe DGUV Infor- 
mation 209-069

ja nein

Bei Helmtragepflicht: 203 cm

Norm Abschnitt

DIN EN 547-1:2009 4.1

Kommentar: 

b) 
201

Beträgt die Mindestbreite von Ganzkörperzugängen 61,5 cm? entfällt 

Messung mit Maßband siehe DGUV Infor- 
mation 209-069

ja nein

Bei besonderer Kleidung: 69,5 cm
„Besondere Kleidung“ = Winterkleidung oder empfindliche Kleidung

Norm Abschnitt

DIN EN 547-1:2009 4.1

Kommentar: 

c) 
202

Beträgt die Mindestbreite von Ganzkörperzugängen bei Seitwärtsbewegung 41 cm? entfällt 

Messung mit Maßband siehe DGUV Infor- 
mation 209-069

ja nein

Bei besonderer Kleidung: 49 cm
Seitwärtsbewegung nur über kurze Entfernung bei aufrechter  Kopfhaltung zulässig

Norm Abschnitt

DIN EN 547-1:2009 4.2

Kommentar: 
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d) 
209

Beträgt die Öffnungshöhe von Ganzkörperzugängen für den Einstieg in kniender Haltung   
mindestens 94 cm?

entfällt 

Messung mit Maßband siehe DGUV Infor- 
mation 209-069

ja nein

Öffnungshöhe bei besonderer Kleidung 102 cm?
Öffnungshöhe bei „Blick voraus“ 10 cm größer!

Norm Abschnitt

DIN EN 547-1:2009 4.5

Kommentar: 

e) 
397

Beträgt die Öffnungsbreite von Ganzkörperzugängen beim Einstieg in kniender  Haltung mindestens 
66,5 cm?

entfällt 

Messung mit Maßband siehe DGUV Infor- 
mation 209-069

ja nein

Bei besonderer Kleidung 74,5 cm

Norm Abschnitt

DIN EN 547-1:2009 4.5

Kommentar: 

Gesamtbewertung:
Erlauben die Durchgänge innerhalb der Maschine einen ungehinderten und sicheren Zugang 
zu den Arbeitsplätzen, um Maßnahmen, wie die Betätigung von Stellteilen, das Überwachen 
von Arbeitsabläufen und das Prüfen von Arbeitsergebnissen, ausführen zu können?

   ja          nein

Empfehlung

nein

Mangel

18

Copy-Text 
Beginn 
frei 
wählbar


